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nehmer durch die eingereichten
Referenzen die technische Leis-
tungsfähigkeit nicht nachgewie-
sen habe und er deshalb keinen
Zuschlag erhalten könne. Das
Bauunternehmen beantragte da-
raufhin die Nachprüfung des Ver-
gabeverfahrens. Mit Erfolg.
Der öffentliche Auftraggeber hat

unter umfassender Prüfung und
Abwägung aller Umstände des
Einzelfalls im Rahmen einer Prog-
nose zu entscheiden, ob die tech-
nische Leistungsfähigkeit für die
Erbringung der ausgeschriebenen
Leistung bei dem jeweiligen Bieter
in ausreichendem Maße vorhan-
den ist, dieser also die ausge-
schriebene und von ihm angebo-
tene Leistung vertragsgerecht er-
bringen kann, so das Oberlandes-
gericht Karlsruhe (Beschluss vom
7. Mai 2014, Az.: 15 Verg 4/13).
Dabei steht der Vergabestelle im
Rahmen der materiellen Eig-
nungsprüfung und damit in Bezug
auf die Beurteilung der techni-
schen Leistungsfähigkeit zwar ein
Beurteilungsspielraum zu, den die
Nachprüfungsinstanzen nur ein-
geschränkt überprüfen können.
Dieser Beurteilungsspielraum ist
aber dann überschritten, wenn der
öffentliche Auftraggeber bei der
materiellen Eignungsprüfung von
einer falschen Tatsachengrundla-
ge ausgeht oder seine eigenen Vor-
gaben für die Eignungsprüfung
missachtet.
Dies war hier der Fall. Denn

nach § 12 Absatz 2 Nummer 2

Ein öffentlicher Auftraggeber
hat die Vergabe von Rohbau-,

Verkehrswegebau-, Entwässe-
rungskanal- und Straßentunnel-
bauarbeiten europaweit im offe-
nen Verfahren nach der VOB/
A-EG ausgeschrieben. Die Bau-
maßnahmen umfassten vor allem
den Umbau von straßen- und
stadtbahnseitigen Verkehrskno-
ten in der Nachbarschaft eines
denkmalgeschützten Parks und ei-
nes Bahnprojekts.
Als Nachweis zur wirtschaftli-

chen und finanziellen Leistungs-
fähigkeit war in der Bekanntma-
chung unter anderem die Ausfüh-
rung von Leistungen in den letz-
ten drei abgeschlossenen Ge-
schäftsjahren (vgl. § 6 Absatz 3
Nummer 2 Satz 1 Buchstabe b
VOB/A-EG) gefordert. Zum
Nachweis der technischen Leis-
tungsfähigkeit hat sich die Verga-
bestelle hingegen wörtlich vorbe-
halten, „zusätzliche Angaben an-
zufordern, § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/
A-EG. Nähere Angaben hierzu
siehe Vergabeunterlagen.“ Teil der
später übersandten Angebotsun-
terlagen war u.a. das Formblatt
124 (so genannte Eigenerklärung
Eignung).
In seiner entsprechenden Eigen-

erklärung hat das wirtschaftlich
bestbietende Bauunternehmen
auf seine Präqualifikation verwie-
sen. Die Vergabestelle unterrich-
tete daraufhin den Bestbieter, dass
die Bezugnahme auf die Präquali-
fikation nicht ausreichen würde

OLG Karlsruhe zur Prüfung der technischen Leistungsfähigkeit

Auf die richtige Bekanntmachung kommt es an

VOB/A-EG müssen die von der
Vergabestelle geforderten Eig-
nungsnachweise bereits in der Be-
kanntmachung vollständig be-
nannt werden. Die Anforderun-
gen des öffentlichen Auftragge-
bers an die Eignungsnachweise
müssen dabei eindeutig und er-

und unter anderem Referenzen
vorzulegen seien. Dem entsprach
der bestbietende Bauunterneh-
mer, indem er insgesamt acht Bau-
vorhaben benannte. Bei der ab-
schließenden Angebotswertung
kam die Vergabestelle jedoch zu
dem Ergebnis, dass der Bauunter-

schen Vergaberichtlinien (Art. 44
Absatz 2 Richtlinie 2004/18/EG)
und hat zur Folge, dass der Aus-
schluss eines Bieters nicht darauf
gestützt werden kann, er besitze
nicht die notwendige technische
Eignung. Dass damit unter Um-
ständen das „Eignungsniveau“ re-
duziert wird, weil im Ergebnis auf
das Vorliegen von Eignungsanfor-
derungen verzichtet werden muss,
ist eine Folge des gemeinschafts-
rechtlichen Transparenzgebotes,
so das Oberlandesgericht Karlsru-
he. > HOLGER SCHRÖDER
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Auftraggeber nicht berechtigt, die
zur Prüfung der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit zu benennen-
den beziehungsweise im Hinblick
auf die Eintragung in das Präqua-
lifikationsverzeichnis hinterlegten
Referenzen auch zur Prüfung der
technischen Leistungsfähigkeit
heranzuziehen.
Nähere Einzelheiten ergaben

sich hier erst verspätet aufgrund
dem mit den Angebotsunterlagen
übersandten Formblatt 124. Aller-
dings hat die Vergabestelle damit
faktisch nachträglich Mindestan-
forderungen zur technischen Leis-
tungsfähigkeit aufgestellt. Dies
aber widerspricht den europäi-

heren Einzelheiten. Zum anderen
meint die Vorschrift andere als die
bereits in § 6 Absatz 3 Nummer 2
Satz 1 Buchstaben a) bis i) VOB/
A-EG aufgeführten Eignungskri-
terien. Dementsprechend hat die
ausschreibende Stelle die von den
Bietern angeforderten Referenzen
ausschließlich auf ihre wirtschaft-
liche und technische Vergleich-
barkeit hin überprüft, was jedoch
bereits in § 6 Absatz 3 Nummer 2
Satz 1 Buchstabe b) VOB/A-EG
geregelt ist. Sonstige auftragsbezo-
gene Merkmale hat die Vergabe-
stelle gerade nicht geprüft. Fehlen
Angaben zur technischen Leis-
tungsfähigkeit, ist der öffentliche

schöpfend formuliert sein. Denn
die Bieter müssen anhand des Be-
kanntmachungstextes unzweideu-
tig erkennen, welche Eignungsan-
forderungen zu erfüllen sind und
ob für sie eine Angebotsabgabe in
Frage kommt. Ein bloßer Verweis
auf nähere Angaben in den Verga-
beunterlagen genügt deshalb
nicht, stellt der baden-württem-
bergische Vergabesenat fest.
Vorliegend waren in der Be-

kanntmachung überhaupt keine
Mindestanforderungen an die
technische Leistungsfähigkeit ent-
halten. Der pauschale Verweis auf
§ 6 Absatz 3 Nummer 3 VOB/
A-EG enthält zum einen keine nä-

Um unter anderem Gleisbauarbeiten ausführen zu dürfen, musste ein Unternehmen einem öffentlichen Auftraggeber seine wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfähigkeit nachweisen. FOTO DPA
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